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Bebauungsplan und örtliche 
Bauvorschrift „Nördlich der 

Karlstraße, 1. Änderung“
Si tzung des  Gemeinderats  am

22.  Januar  2021



Stand des Verfahrens
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Aufstellungsbeschluss (GR 18.09.2020)
• Frühzeitige Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung
• Prüfung und Abwägung der eingegangenen Stellungahmen

Auslegungsbeschluss
• Öffentliche Auslegung und nochmalige Behördenbeteiligung
• Prüfung und Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen

Satzungsbeschluss
(ggfs. Wiederholung Auslegung)

Bekanntmachung/Inkrafttreten



Ankündigung Bürgerbegehren
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• Gemeinsames Gespräch zwischen 
Vertretern der Bürgerinitiative, des 
Investors/Bauherren und der 
Stadtverwaltung (14.01.2021)

• Ankündigung der Bürgerinitiative: 
Bürgerbegehren in Vorbereitung zur 
Fragestellung
„Sind Sie gegen die Änderung des 
Bebauungsplans und der örtlichen 
Bauvorschrift ‚Nördlich der Karlstraße?‘



Ankündigung 
eines 

Bürgerbegehrens
Bürger-

begehren
Bürger-

entscheid

Bürgerbegehren/Bürgerentscheid
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Die direkte Demokratie auf kommunaler Ebene ist als 
zweistufiges Verfahren konzipiert. Das Bürgerbegehren 
(1. Stufe) gilt dabei als Antrag auf die Durchführung eines 
Bürgerentscheids (2. Stufe).



Bürgerbegehren (§ 21 III GemO)
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• Schriftform

• Muss von mindestens 7 % der (wahlberechtigten) Bürger 
unterzeichnet sein. (aktuell: 837)

• Muss entscheidungbringende Frage, eine Begründung und ggfs. 
einen Kostendeckungsvorschlag enthalten.

• Möglich gegen den „verfahrenseinleitenden Beschluss“ von 
Bauleitplänen und örtlichen Bauvorschriften

• Innerhalb von drei Monaten nach der Bekanntgabe des 
Beschlusses des Gemeinderats (aber: Sondervorschrift durch 
Corona-Pandemie in 2020).



Bürgerbegehren (§ 21 IV GemO)
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• Über die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens entscheidet der 
Gemeinderat.

• Nach der Feststellung der Zulässigkeit des Bürgerbegehrens darf 
der Gemeinderat keine entgegenstehende Entscheidung treffen 
oder vollziehen.

• „Ein Bürgerbegehren hat keine aufschiebende Wirkung“
(VwV zu § 21 GemO). 

• Allerdings: „Ein Beschluss, gegen den mit einem Bürgerbegehren 
zu rechnen ist, sollte nicht [in der Einreichungsfrist] vollzogen 
werden.“ (VwV zu § 21 GemO)

Ankündigung eines 
Bürgerbegehrens Bürgerbegehren Bürgerentscheid



Verfahrenseinleitender Beschluss 
Bplan/örtliche Bauvorschrift
• Der Aufstellungsbeschluss vom 18.09.2020 war in 

diesem Fall der verfahrenseinleitende Beschluss mit der 
ergänzenden Maßgabe durch den Gemeinderat einer 
frühzeitigen Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung.

• Allerdings: Der Aufstellungsbeschluss vom 
18.09.2020 ist nach Prüfung durch die Stadt- und 
Verbandsverwaltung rechtswidrig.
(§ 18 Abs. 6 S. 1 GemO BW)
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Verfahren / Befangenheit
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• Befangen ist der [Gemeinderat, Bürgermeister, Beigeordnete etc.], 
wenn die Entscheidung einer Angelegenheit ihm selbst oder 
[weiteren nahen natürlich oder juristischen Personen] einen 
unmittelbaren Vor- oder Nachteil bringen kann.

• Die Erklärung über die Befangenheit hat zunächst jeder selbst 
für sich zu prüfen und vor Beginn der Beratung dem 
Bürgermeister mitzuteilen.

• Bei Unsicherheit ist mit dem Bürgermeister/der Stadtverwaltung 
im Vorfeld eine mögliche Befangenheit abzuklären. Im Zweifel 
entscheidet über die Befangenheit der Gemeinderat.

• Hinweise zur Befangenheit werden zu Beginn jeder 
Legislaturperiode den Gremiumsmitgliedern schriftlich übergeben.



Verfahren / Befangenheit
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• Die Prüfung der Befangenheit ist 
sehr komplex und hängt von den 
näheren Umständen des 
jeweiligen Einzelfalls ab.

• Es ist nicht möglich, von 
vornherein und allgemeingültig alle 
Befangenheitsfälle schematisch 
zu erfassen.

• Es können im Einzelfall atypische 
Fallgestaltungen und Umstände 
vorliegen, die keine Befangenheit 
auslösen.



Befangenheit am 18.09.2020
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• 11.12.2020: Hinweis an Bürgermeister von Herrn StR Haide über 
den Bauauftrag für Arbeiten im Zusammenhang mit dem 
Bauvorhaben „Wohnen im Park“ der Christoph Haide GmbH & Co. 
KG (Geschäftsführer u. a. Wolfgang Haide).

• Im Weiteren: Prüfung der Befangenheit durch die 
Stadtverwaltung. Zum Datum der Beratung und Beschlussfassung
des Aufstellungsbeschlusses (18.09.2020) war der Bauauftrag
noch nicht erteilt; allerdings ein Angebot der Christoph Haide 
GmbH & Co KG an den Investor abgegeben.



Befangenheit am 18.09.2020
Ausschnitt BWGZ 11-12/2019
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Allerdings sind beispielsweise Bauplatzbewerber befangen, 
wenn ihre Bewerbung eindeutig sind oder schon Zusagen 
erteilt wurden.

„Unbestimmte 
Rechtsbegriffe“



Befangenheit am 18.09.2020
Prüfung
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• Die Prüfung durch die Stadtverwaltung ergab, dass sich bereits 
durch die Abgabe eines Angebots der Baufirma an den Investor 
ein unmittelbarer Vor-/Nachteil ergeben hat und damit der 
Geschäftsführer der Baufirma, Herr StR Haide, bei der Beratung 
und Beschlussfassung zum Aufstellungsbeschluss am 18.09.2020 
befangen war.

• Durch die Schwägerschaft ist damit auch Herr StR Dr. Hommel 
befangen.

• Durch die Mitwirkung der befangenen Gremiumsmitglieder ist der 
Aufstellungsbeschluss vom 18.09.2020 rechtwidrig.



Befangenheit am 18.09.2020
Weiteres Vorgehen
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Die Stadtverwaltung empfiehlt den 
Aufstellungsbeschluss in einer der 
nächsten Sitzungen erneut zu 
beraten und zu beschließen und 
damit das konforme Fundament für 
den Aufbau des Bebauungs-
planverfahren und Möglicherweise 
eines direktdemokratischen 
Verfahrens zu legen.

Eine Beratung und 
Beschlussfassung in der 
heutigen Sitzung wird damit 
hinfällig.
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